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Jahr) unter Berücksichtigung
eines bestimmten Zinssatzes

aufgebraucht sein wird.
Versicherungsgesellschaf-

ten müssen neben dem Zins-
satz noch mit einem gewissen
Risiko rechnen. In Ihrem Fall
besteht das Risiko für die Ver-

Sicherung darin, dass Sie über
90 Jahre alt werden. Aus die-
sem Grunde rechnen Versi-

cherungsgesellschaften mit
einer sehr konservativen
(d.h. niedrigen) Verzinsung.
In Ihrem Fall beträgt sie

zwischen 3 und 3,5%.
Eine Alternative besteht in

der Anlage des gleichen Kapi-
tals bei einer Bank. Dies hat
den Vorteil, dass man Ihnen
einen höheren Zinssatz an-
bieten kann. Wenn wir an-
nehmen, dass Ihnen die Bank
5% Durchschnittszins offe-
riert, was realistisch sein dürf-
te, reichen die Annuitäten für
20Jahre. Der Nachteil besteht
allerdings darin, dass die Fort-

Zahlung nach dem Verbrauch
des Kapitals aufhört.

Für Sie ist wesentlich, wie
sehr Sie auf die Zusatzrente
von Fr. 2000 - neben AHV,
einer allfälligen Witwenpen-
sion der ehemaligen Arbeit-
geberfirma Ihres Ehemannes
und der Rente aus der am
1. Dezember 1994 abge-
schlossenen Versicherung an-
gewiesen sind. Ich nehme an,
dass Sie die für die Erhöhung
erforderlichen Fr. 300 000-
verfügbar haben. Falls das

bisherige Renteneinkommen
zur Bestreitung des «norma-
len» Lebensunterhalts aus-

reicht, haben Sie mit diesen
Fr. 300 000 - ein ausreichen-
des Polster für unvorhergese-
hene Fälle.

Ich würde Ihnen raten,
von mindestens drei Banken
eine Gegenofferte zum Vor-

schlag der Versicherungsge-
Seilschaft einzuholen, bevor
Sie sich entscheiden.

Dr. Emz'I Gwa/ter

Recht
Wann sind Kinder
unterstützungs-
pflichtig?
Meine Schwester ist verheiratet
und hat vier Kinder, von denen

zwei ehen/d/Zs verheiratet sind.

Der Mann meiner Schwester

wurde we^en einer Strei/ün^ /ruh
pensioniert. Dies he/astete ihn so

sehr, dass er zu trinken begann
und immer wieder hospitalisiert
werden musste. Meine Schwester

geriet dadurch in Jznanzie/fe

Schwierigkeiten, die trotz I/nfer-

Stützung der Gemeinde nicht£e-
deckt werden können. Nun mei-
rze Trapez Könnerz dieKinderzum
Mittragen der Kosten verp/7z'dz-

tet werden, was sie /edoch stark
belasten würde?

Ich nehme an, dass der
Mann Ihrer Schwester die Lei-

stungen der Sozialversichemn-

gen, die ihm zustehen Renten

von der IV und Pensionskasse,

allfällige Hilflosenentschädi-

gung, Ergänzungsleistungen),
bereits beansprucht hat. Genü-

gen diese Leistungen nicht, so

ist Ihre Schwester als Ehegattin
in erster Linie Unterhalts-

pflichtig. Kinder sind aber un-
terstützungspflichtig, sobald
der Vater ohne diesen Beistand

in Not geraten würde. Der

Unterstützungsberechtigte hat
Anspruch auf das, was zu
einem Lebensunterhalt erfor-
derlich ist. Dazu gehören ne-
ben Nahrung, Kleidung usw.
auch die ärztliche Betreuung
und die Anstaltsbehandlung.
Auch wer seine Notlage selbst

verschuldet hat, kann Unter-
Stützung beanspruchen, ausser

wenn er mit gutem Willen sich
selbst erhalten könnte, dies je-
doch böswillig unterlässt. So

hat das Bundesgericht bei
einem arbeitsunfähigen Dro-
gensüchtigen die Berechtigung
zur Unterstützung bejaht.

Der Pflichtige hat zu leisten,
was seinen Verhältnissen an-

gemessen ist. Eine Einschrän-

kung, nicht aber eine wesentli-

che Verschlechterung der bis-

herigen Lebenshaltung ist für
das unterstützungspflichtige
Kind und seine Familie zumut-
bar. Diese Umschreibung zeigt,
dass die Bemessung des Unter-
stützungsbeitrags aufgrund der
Umstände des Einzelfalles zu
erfolgen hat.

Kommt das Gemeinwesen
für den Unterhalt des Unter-
stützungsberechtigten auf, so

geht der Unterstützungsan-
sprach mit allen Rechten auf
das Gemeinwesen über. Nach
den Empfehlungen der
Schweizerischen Konferenz für
öffentliche Fürsorger sollen die

Verwandtenbeiträge nur dann
eingefordert werden, wenn es

stossend wäre, darauf zu ver-
ziehten. Diese Richtlinien, wo-
ran jedoch die Fürsorgebehör-
den nicht gebunden sind, emp-
fehlen somit eine zurückhal-
tende Geltendmachung des

Unterstützungsanspruchs.
Dr. zur. Marco Bz'a^gl

Medizin
Hüftoperation bei
Diabetes
Eck (70) hm DzaPeft'ker und
nehme pro Ta^ drei Tabletten.
Nzzn sollte ich eine Hü/topera-
tzozz vorrzebmen lassen. Beein-

/Zzzssf diese meine Krankheit?
Diabetes (Zuckerkrank-

heit) ist allen Fortschritten in
der Medizin zum Trotz im-
mer noch eine ernsthafte Ge-

sundheitsstörung. Durch Ein-
halten einer angepassten Diät
und Zuckertabletten oder In-
sulinspritzen können aber die
schlimmen, zum Teil sehr
einschränkenden Langzeit-
Schäden verhindert oder zu-
mindest hinausgezögert wer-
den. Ihr Arzt hat sich ent-
schieden, vorläufig mit Diät
und Tabletten zu behandeln,
weil offenbar Ihr Zucker da-

mit gut unter Kontrolle ist.
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Uebrigens
wenn Sie sich nach einer ausgefüllten

Freizeit
sehnen, bieten wir Ihnen den passenden Rahmen,

um sich sportlich und kulturell zu betätigen.

Das Wohnungs- und Dienstleistungsangebot
unserer Seniorenresidenz steht in einem

ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Gerne informieren wir Sie über die aktuelle
Wohnungssituation und die Wartelistebedingungen

Name
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Coupon bitte einsenden an:
Residenza AI Lido, Via della Posta 44

6600 Locarno, Tel (093) 31 03 43
Fax (093)31 89 05
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